
 
Agrisano Stiftung 
Agrisano Pencas 

Seite 1|1 
v19.04/de 

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 461 78 55 | Fax +41 (0)56 461 71 05 
global@agrisano.ch | www.agrisano.ch 

Globalversicherung – Lohnvorausdeklaration 
Im Rahmen der Globalversicherung können die Betriebsinhaber/innen einer juristischen Person (AG, GmbH,  
Genossenschaft, etc.) und deren mitarbeitende Familienmitglieder bei einer Neugründung ihren Lohn voraus-
deklarieren. Als mitarbeitende Familienmitglieder gelten die Verwandten in auf- (Eltern, Grosseltern) und ab-
steigender Linie (Kinder, Enkel) sowie ihre Ehegatten oder eingetragenen Partner/innen als auch die Schwieger-
töchter und Schwiegersöhne, die voraussichtlich den Betrieb übernehmen werden. 
 
Betrieb 

Name der Gesellschaft / Adresse / PLZ / Ort  Vers-Nr. 
   
   

   
   
   

   
   
   

 
Versicherte Person 

Vorname  Name 
   
   

AHV-Nummer  Geburtsdatum 
   
   

 
Zu deklarierender Lohn 
 Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. c UVV ist der berufs- und ortsübliche Lohn zu berücksichtigen. 
 Übersteigt der deklarierte Jahreslohn die Höhe von CHF 95‘800.00, so muss diesem Formular ein Nachweis beigelegt werden, woraus ersicht-

lich ist, dass die deklarierte Lohnhöhe erreicht wird. 
 

Arbeitsbeginn  Lohn ab Arbeitsbeginn bis Ende Gründungsjahr 
   
   

Folgendes Kalenderjahr  Jahreslohn im Folgejahr (Ausser bei Gründung per 1. Januar) 
   
   

 
 Eine Lohnvorausdeklaration kann nur bei der Neugründung einer Gesellschaft eingereicht werden. Bei einer 

bestehenden Gesellschaft werden keine Löhne im Voraus deklariert. 
 Wird die Gesellschaft per 1. Januar gegründet, entfällt die Lohndeklaration für das Folgejahr. Es muss ledig-

lich der Lohn im Gründungsjahr deklariert werden. 
 Der vorausdeklarierte Lohn gilt für sämtliche Versicherungen gemäss der Police der Globalversicherung. Dies 

kann somit die Krankentaggeldversicherung gemäss VVG, Unfallversicherung gemäss UVG, sowie berufliche 
Vorsorge gemäss BVG betreffen. 

 Falls keine Vorausdeklaration eingereicht wird, ist im Leistungsfall die AHV-Lohnmeldung massgebend. 
 Die im Rahmen der Globalversicherung geschuldeten Prämien und Beiträge werden grundsätzlich auf dem 

vorausdeklarierten Lohn erhoben. Ist der AHV-Lohn höher, erfolgt die Rechnungsstellung auf Basis der AHV-
Lohnmeldung. 

 
Unterschrift versicherte Person Unterschrift Betriebsinhaber 

Ort, Datum  Ort, Datum 
   
   

Unterschrift  Unterschrift 
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